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Gemeinde Waidhofen a.d. Thaya-Land 
 

Kindergartenstraße 5,  
3830 Waidhofen a.d. Thaya 
E-Mail: gemeinde@waidhofen-land.at, Telefon: 02842/52337 

Internet: www. waidhofen-land.at 
 

 

 
 

 

Verhandlungsschrift 

über die Sitzung des 

Gemeinderates 

 
am Montag, 30.05.2022 im Amtshaus Waidhofen an der Thaya - Land.  
 
Die Einladung erfolgte am 24.05.2022 durch Einzelladung. 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende 20:25 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
Bürgermeister: Ing. Christian Drucker   Gemeinderat:  Bernhard Habison 
Vizebgm: Dietmar Datler      Gemeinderat: Thomas Scheidl, ab Pkt. 3 
gf. GR:  Franz Sauer       Gemeinderat: Roman Kasses 
gf. GR: Johann Hirsch      Gemeinderat:  Harald Wanko 
gf. GR: Ing. Johann Weichselbraun   Gemeinderat:  Herbert Scheidl, MSc.  
gf. GR: Thomas Panagl      Gemeinderat:  Ing. Bernhard Praschinger 
Gemeinderat: Stefan Mayer    Gemeinderat:  Ing. Gerhard Dangl   
Gemeinderat:  Jürgen Miksche 
 
 
Außerdem anwesend waren: 
 
AL Jürgen Lunzer, Ingrid Zlabinger 
 
 
Entschuldigt abwesend war:  
 
Gemeinderat: Thomas Apfelthaler 
Gemeinderat:  Franz Fasching 
Gemeinderat:  Bernhard Strohmer 
Gemeinderat: Franz Mödlagl 
 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Ing. Christian Drucker 
 
 
Die Sitzung war öffentlich und beschlussfähig. 

mailto:gemeinde@waidhofen-land.at
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Tagesordnung 

 
 

1. Protokoll der letzten Sitzung vom 21.03.2022 

2. Asphaltierung Güterweg Wohlfahrts 

3. Erweiterung WVA und ABA – KG Sarning 

4. Zustimmung Grundbenützung 

a) KG Buchbach 

b) KG Edelprinz 

5. Zukunftsraum Thayaland  

a) Eigenmittelanteil für laufende Projektperiode 

b) Energiegemeinschaft 

6. Pfingstsammlung 2022 

7. Abänderung Pensionsbescheid MR Dr. Wolfgang Höpfl 

8. Werkvertrag für Totenbeschau 

9. Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
 

Pkt. 1. Protokoll der letzten Sitzung vom 21.03.2022 
 
Gegen das Protokoll der letzten Sitzung vom 21.03.2022 werden keine Einwendungen 
erhoben.  
 
 

Pkt. 2.: Asphaltierung Güterweg Wohlfahrts 
 
Der Güterweg hinter der neuen Siedlung in Wohlfahrts soll zur Gänze asphaltiert werden. 
Von der Fa. Leithäusl, Göpfritz an der Wild liegt ein Angebot für diese Arbeiten in Höhe 
von € 27.112,27 inkl. USt. vor. Das Angebot wurde zu denselben Konditionen erstellt, wie 
bei der Ausschreibung der Asphaltierungen im Frühjahr.   
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, die Asphaltierung des Güterweges in Wohlfahrts 
an die Fa. Leithäusl, Göpfritz an der Wild zum Angebotspreis von € 27.112,27 inkl. USt. zu 
vergeben.   
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig dem Antrag stattzugeben. 
 
 
Pkt. 3.: Erweiterung WVA und ABA – KG Sarning 
 

In Sarning soll für drei Bauplätze die Wasserleitung und die Abwasserleitungen verlängert 
werden. Fördertechnisch werden die Kosten mit den Bauabschnitten 13 (WVA) und 17 
(ABA) abgerechnet. Es muss aber eine eigene Ausschreibung erfolgen. Die Kostenschät-
zung von der Fa. Hydro Ingenieure beträgt € 75.000,00 exkl. USt. Die Firmen Leyrer + 
Graf, Swietelsky und Talkner werden zur Angebotslegung eingeladen. Die Auftragsverga-
be soll an den Billigstbieter erfolgen 
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, die Erweiterung der WVA und ABA in der KG 
Sarning an den Billigstbieter der laufenden Ausschreibung zu vergeben.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig dem Antrag stattzugeben. 
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Pkt. 4.: Zustimmung Grundbenützung 
 

a) KG Buchbach 
 

Herr Werner Hofstetter hat ein Ansuchen um Zustimmung zur Verlegung einer Stromlei-
tung auf der Parzelle 1877 KG Buchbach gestellt. Benötigt wird diese Leitung als Versor-
gung der Parz. 1851 für einen geplanten Tierunterstand. Nach Verlegung der Leitung soll 
der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden.  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Verlegung der Stromleitung auf der Parz. 
1877 KG Buchbach zuzustimmen. Der ursprüngliche Zustand  muss nach der Verlegung 
wieder hergestellt werden.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig dem Antrag stattzugeben. 
 
 
b) KG Edelprinz 
 
Die Fa. Magenta Telekom Infra GmbH, 1030 Wien hat um Bewilligung der Verlegung einer 
Stromleitung und LWL-Leerverrohrung auf den Parz. 690 und 691 KG Edelprinz ersucht. 
Benötigt werden die Verlegungen für die Versorgung der bereits baubehördlich bewilligten 
Mobilfunkanlage. Nach Verlegung der Leitungen soll der ursprüngliche Zustand wieder 
hergestellt werden. 
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Verlegung der Stromleitung und LWL-
Leerverrohrung auf den Parz. 690 und 691 KG Edelprinz  zuzustimmen. Der ursprüngliche 
Zustand  muss nach der Verlegung wieder hergestellt werden.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig dem Antrag stattzugeben. 
 
 
Pkt. 5.: Zukunftsraum Thayaland 
 

a) Eigenmittelanteil für laufende Projektperiode 
 

Für die Ausfinanzierung div. Projekte soll jede Gemeinde einen Eigenmittelanteil für die 
laufende Projektperiode leisten.  
 
Für unsere Gemeinde beträgt der Anteil für „KLARe Zukunft Thayaland“ € 889,00 und für 
die „KEM Thayaland“ € 1.270,00; gesamt € 2.159,00.  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, die Eigenmittelanteile in Gesamthöhe von 
€ 2.159,00 an den Zukunftsraum Thayaland zu leisten.   
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig dem Antrag stattzugeben. 
 
 

b) Energiegemeinschaft 
 
Der Zukunftsraum Thayaland hat eine Energiegemeinschaft gegründet. Es sollen mög-
lichst alle Gemeinden, mit möglichst allen Zählpunkten, dieser Energiegemeinschaft bei-
treten. Erst bei Vertragsabschluss soll fixiert werden, welche Zählpunkte endgültig in die 
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Energiegemeinschaft aufgenommen werden. Der jährliche Mitgliedsbeitrag je tatsächlich 
eingebrachten Zählpunkt beträgt € 50,00.   
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Energiegemeinschaft Zukunftsraum 
Thayaland eGen beizutreten. Die Gemeinde Waidhofen an der Thaya - Land bringt grund-
sätzlich alle Zählpunkte in die Energiegemeinschaft Zukunftsraum Thayaland eGen ein.  
 
Welche Zählpunkte aus wirtschaftlichen Gründen nicht eingebracht werden, wird erst bei 
Vertragsabschluss mit der Energiegemeinschaft genau definiert.  Beim Beitritt zur Genos-
senschaft/Vertragsabschluss wird eine Nominale von € 50,00 je tatsächlich eingebrachten 
Zählpunkt fällig, die beim Ausscheiden aus der Genossenschaft wieder rückerstattet wird. 
Je Zählpunkt ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von € 50,00 zu bezahlen. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig dem Antrag stattzugeben. 
 
 
Pkt. 6.: Pfingstsammlung 2022 
 
Von der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya wurde wieder die Pfingst-
sammlung ausgeschrieben. Diese Sammlung kommt bedürftigen Kindern im Bezirk Waid-
hofen an der Thaya zu Gute.  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, seitens der Gemeinde eine Spende in Höhe von 
€ 100,00 zu gewähren. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig dem Antrag stattzugeben. 
 
 
Pkt. 7.: Abänderung Pensionsbescheid MR Dr. Wolfgang Höpfl 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 21. März 2022 wurde beschlossen, dass der Ruhege-
nuss 81,01% des vollen Ruhegenusses für MR Dr. Wolfgang Höpfl beträgt.  
 
Herr MR. Dr. Höpfl hat am 03. Mai 2022 einen Einspruch eingebracht. Dieser beinhaltet, 
dass die falsche Berechnung des prozentuellen Ausmaßes des Ruhegenusses erfolgte.  
 
Nach neuerlicher Rücksprache mit dem Amt der NÖ Landesregierung wurde die Berech-
nung korrigiert. Das neue prozentuelle Ausmaß des Ruhegenusses soll 89,15 % betragen.  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, dem Einspruch von MR Dr. Wolfgang Höpfl voll-
inhaltlich zuzustimmen und das prozentuelle Ausmaß des Ruhegenusses mit 89,15 % des 
vollen Ruhegenusses festzusetzen.   
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig dem Antrag stattzugeben. 
 
 
Pkt. 8.: Werkvertrag für Totenbeschau 
 
Aufgrund der Pensionierung von unserem Gemeindearzt MR Dr. Wolfgang Höpfl ist es 
erforderlich einen Werkvertrag für die Totenbeschau abzuschließen. Herr MR Dr. Wolf-
gang Höpfl hat sich bereit erklärt, mit unserer Gemeinde einen Werkvertrag abzuschließen 
um die Tätigkeit der Totenbeschau weiterhin ausführen zu können.  
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Die Höhe der Entschädigung für die Totenbeschau richtet sich nach der NÖ Totenbe-
schau-Vergütungsverordnung (NÖ TB-VG) i.d.d.g.F..  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, einen Werkvertrag ab 01. Juli 2022 mit Herrn 
MR Dr. Wolfgang Höpfl für die Totenbeschau in unserem Gemeindegebiet abzuschließen.   
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig dem Antrag stattzugeben. 
 
 
Pkt. 9.: Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
Malerarbeiten Kapellendach Wiederfeld: 
Der Gemeindevorstand hat beschlossen, die Malerarbeiten am Turmdach der Kapelle in 
Wiederfeld an die Fa. Müllner, Waidhofen an der Thaya zum Angebotspreis von 
€ 4.515,60 zu vergeben.  
 
Verkehrstechnische Gutachten – KG Nonndorf – Ergänzung: 
Ende März 2022 hat die Gemeinde die BH Waidhofen/Thaya ersucht, die Prüfung einer 
Anbringung einer zweiten Radaranlage in der KG Nonndorf in Richtung Vitis, durchzufüh-
ren. Dabei ist herausgekommen, dass aus verkehrstechnischer Sicht und auch aufgrund 
der gemessenen Werte keine Notwendigkeit einer zweiten Radaranlage ergibt. Gleichzei-
tig wurde mitgeteilt, dass vermehrt Geschwindigkeitsmessungen in Fahrtrichtung Vitis am 
ehemaligen Radarstandort durchgeführt werden sollen.  
 
Baumpflanzwoche Oktober 2022 
Im Oktober 2022 findet seitens des Landes NÖ eine Baumpflanzwoche vom 08. bis 15. 
Oktober 2022 statt. Unsere Gemeinde erhält fünf Bäume. Diese sollen in der Gemeinde 
gepflanzt werden. Je ein Baum am Spielplatz in Wohlfahrts, Sarning und Edelprinz, zwei 
Bäume am Dorfplatz in Vestenpoppen.  
  
 
 

Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 

Ing. Christian Drucker 
 
 

 


